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Vorlage an die Verbandsversammlung 
(102. Sitzung am 16. Dezember 2016) 

 
 
 

TOP 6: Feststellung des Jahresabschlusses 2015 
  Genehmigung des Lageberichtes und der Ergebnisverwendung 
 
 
Nach § 16 Abs. 3 des baden-württembergischen Gesetzes über die Eigenbetriebe der 
Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz – EigBG), dessen Vorschriften satzungsgemäß auf die 
Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Zweckverbandes Anwendung finden, hat 
der Verbandsvorsitzende der Verbandsversammlung den Jahresabschluss und den 
Lagebericht zusammen mit dem Bericht über die örtliche Prüfung zur Feststellung zuzuleiten. 
Im Rahmen dieser Feststellung hat die Verbandsversammlung auch über die Verwendung 
des Jahresergebnisses zu beschließen. 
 
Als Beratungsunterlage ist dieser Vorlage deshalb der Bericht über die örtliche Prüfung 
beigefügt, der neben den Ausführungen über die Prüfung selbst in seinen Anlagen 1 bis 3 
den Jahresabschluss sowie in Anlage 4 den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015 
enthält. 
 
Das von der Verbandsversammlung für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts beauftragte Rechnungsprüfungsamt der Stadt Mannheim hat als Ergebnis 
seiner Prüfung bestätigt, dass die Verbandssatzung eingehalten wurde, die Erhebung der 
Zuschüsse und Umlagen von den Ländern und den Gebietskörperschaften korrekt erfolgte, 
die Buchführung und der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, der 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Zweckverbandes vermittelt und der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss 
steht, die vorgeschriebenen Angaben enthält sowie einen zutreffenden Eindruck von der 
Lage des Zweckverbandes erweckt. 
 
Der Jahresabschluss weist bei Aufwendungen in Höhe von 30.223,8 T-EUR, denen Erträge 
in Höhe von 30.244,3 T-EUR gegenüberstehen, einen Jahresgewinn in Höhe von  
20,5 T-EUR aus. Es ergibt sich dadurch ein Bilanzgewinn in Höhe von 20,5 T-EUR. Es wird 
vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in voller Höhe der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag 102.6/16 
 
Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZRN zum 31. Dezember 2015 
fest und genehmigt den Lagebericht sowie die vorgeschlagene Ergebnisverwendung. 


